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Leistungsbezeichnung I Rundfunkbeitrag im nicht privaten Bereich -
Unternehmen anmelden

Leistungsbezeichnung II

Typisierung 4 - Land: Regelung

Quellredaktion Mecklenburg-Vorpommern

Freigabestatus Katalog unbestimmter Freigabestatus

Freigabestatus Bibliothek unbestimmter Freigabestatus

Begriffe im Kontext

Leistungstyp Leistungsobjekt mit Verrichtung

Leistungsgruppierung Sozialleistungen (107)

Verrichtungskennung Anmeldung (104)

SDG-Informationsbereich Inanspruchnahme von öffentlichen Dienstleistungen, z.
B. Gas-, Strom-, Wasserversorgung, Beseitigung von
Haushaltsabfällen,
Telekommunikationsdienstleistungen und Internet
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Lagen Portalverbund

Einheitlicher
Ansprechpartner

Nein

Fachlich freigegeben am 09.05.2023

Fachlich freigegen durch Staatskanzlei Mecklenburg-Vorpommern

Handlungsgrundlage https://www.rundfunkbeitrag.de/e175/e4794/Rundfun
kbeitragsstaatsvertrag.pdf
https://www.rundfunkbeitrag.de/e175/e4794/Rundfun
kbeitragsstaatsvertrag.pdf

Teaser Sie können online Ihre Betriebsstätte zum
Rundfunkbeitrag anmelden. Dies gilt auch für
Selbstständige oder Freiberufler.

Volltext Der Rundfunkbeitrag sichert die Finanzierung von ARD,
ZDF und Deutschlandradio. Mit ihren Programmen
informieren, bilden, und unterhalten die
Rundfunkanstalten täglich viele Millionen Menschen.
Zur Unterstützung des Gemeinsinns beteiligen sich
Unternehmen und Institutionen neben Bürgerinnen
und Bürgern an der Finanzierung des
öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Sie zahlen den
Rundfunkbeitrag entsprechend der Anzahl ihrer
beitragspflichtigen Betriebsstätten,
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und
beitragspflichtigen Kraftfahrzeuge.

Das Innehaben einer Betriebsstätte oder eines
beitragspflichtigen Kraftfahrzeugs ist unverzüglich
anzuzeigen. Die Anmeldung zum Rundfunkbeitrag
beginnt ab dem Monat, in dem die Betriebsstätte oder
das beitragspflichtige Kraftfahrzeug innegehalten wird.

Die Höhe des Rundfunkbeitrags und dessen Fälligkeit
sind gesetzlich geregelt. Das bedeutet, dass Sie den
Rundfunkbeitrag bezahlen müssen, auch wenn Sie
keine besondere Zahlungsaufforderung erhalten
haben. Ihre Anmeldung können Sie online erledigen.

Erforderliche Unterlagen • ausgefüllter Antrag

Voraussetzungen • Sie sind Inhaberin oder Inhaber einer Betriebsstätte
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oder eines nicht privat genutzten Kraftfahrzeugs,
welches auf Sie zugelassen ist.
• Es existiert noch kein Rundfunkbeitragskonto.

Kosten • Die Anmeldung zum Rundfunkbeitrag ist kostenlos.
Die Höhe der Beiträge für Unternehmen und
Institutionen, können Sie auf folgender Webseite
einsehen:

Verfahrensablauf Sie können sich online, postalisch oder telefonisch
beim Beitragsservice zum Rundfunkbeitrag anmelden.

Online:

• Öffnen Sie das Online-Portal "Ihr Rundfunkbeitrag".
• Klicken Sie das Feld "Unternehmen anmelden" unter
Unternehmen und Institutionen an oder geben Sie im
Suchfeld den Webcode "UF02" ein, dann öffnet sich
das dazugehörige Online-Formular und leitet Sie Schritt
für Schritt durch die Anmeldung.

Postalisch:

• Rufen Sie das unten verlinkte PDF-Formular zur
Neuanmeldung für Unternehmen, Institutionen,
Selbstständige oder Freiberufler auf.
• Füllen Sie das PDF-Formular aus, drucken Sie es aus
und unterschreiben Sie es. Dann schicken Sie es per
Post an den Beitragsservice von ARD, ZDF und
Deutschlandradio.

Telefon:

• Rufen Sie die Telefon-Hotline des Beitragsservice an
und gehen Sie das Dokument gemeinsam mit einer
Ansprechperson durch.
https://www.rundfunkbeitrag.de/e175/e189/Unterneh
men_und_Institutionen_Neuanmeldungen_0110.pdf
https://www.rundfunkbeitrag.de/e175/e188/Unterneh
men_und_Institutionen_Beiblatt_Neuanmeldungen_01
10.pdf
https://www.rundfunkbeitrag.de/e175/e189/Unterneh
men_und_Institutionen_Neuanmeldungen_0110.pdf
https://www.rundfunkbeitrag.de/e175/e188/Unterneh
men_und_Institutionen_Beiblatt_Neuanmeldungen_01
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10.pdf

Bearbeitungsdauer

Frist • Die Anmeldung muss unverzüglich nach Innehaben
der Betriebsstätte und/oder der beitragspflichtigen
Kraftfahrzeuge erfolgen.

weiterführende
Informationen

Hinweise

Rechtsbehelf

Kurztext • Unternehmen und Institutionen sind verpflichtet, sich
zum Rundfunkbeitrag anzumelden.
• Die Anmeldung erfolgt beim Beitragsservice von ARD,
ZDF und Deutschlandradio
• Die Anmeldung kann vollständig online unter
www.rundfunkbeitrag.de erledigt werden.

Ansprechpunkt

Zuständige Stelle ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice

Formulare • Formulare/Online-Dienste vorhanden: Ja
• Schriftform erforderlich: Nein
• Formlose Antragsstellung möglich: Ja
• Persönliches Erscheinen nötig: Nein
https://www.rundfunkbeitrag.de/e175/e189/Unterneh
men_und_Institutionen_Neuanmeldungen_0110.pdf
https://www.rundfunkbeitrag.de/e175/e188/Unterneh
men_und_Institutionen_Beiblatt_Neuanmeldungen_01
10.pdf
https://www.rundfunkbeitrag.de/e175/e189/Unterneh
men_und_Institutionen_Neuanmeldungen_0110.pdf
https://www.rundfunkbeitrag.de/e175/e188/Unterneh
men_und_Institutionen_Beiblatt_Neuanmeldungen_01
10.pdf

Ursprungsportal Broadcasting contribution in the non-private sector -
registering companies, Rundfunkbeitrag im nicht
privaten Bereich - Unternehmen anmelden
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